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die ede se1n. Abschliefßßend se1 noch eine kurze Gesamtwürdigung dieses Buches
versucht:

ert. beweist darın eine imponierende synthetisierende Fähigkeit, die selbst wiıder-
strebendes Materıal in eine Einheit zwıngen weıß. Abgesehen jedoch davon, daß
diese Einheit historisch vielfach ıcht gedeckt 1St, erscheint s1e auch dem Leser
wen1g überzeugend. Anzuerkennen bleiben ber der Mut und der ENOTINC Fle1fß, der
tür dıie Sammlung des Materials notwendig WAar. Dıie Einseıitigkeit der zugrunde lie-
genden Intormatıon kann ohl ıcht immer 1Ur dem ert. angelastet werden, ohl
dagegen seine offenkundıge Absicht, selbst immer wıeder 1n jene Politik der Ver-
dächtigungen un: Nachreden einzusteigen, die die Behandlung der Fragen die

Nourvrelle theologie vn unerquicklıch macht und die viele unmittelbar Beteiligte
davon abgehalten hat, iıhr Wort AazZzu 1N.

Aus dıesen Gründen kannn I1a  - 1n dem vorliegenden Werk ıcht die gyültıge Dar-
stellung und Wertung jener Erscheinungen sehen, die dem abwertenden Stich-
WOTrT Nouvelle theologie zusammengefafst wurden. ber vielleicht 1St eiıne solche
Darstellung 1n einem ersten Schritt auch 1LUT iın der Form VO  ; Monographien €e1l-
sStenN, die das theologische Werk der einzelnen Theologen herausarbeiten. Erst danach
wırd 111a  w versuchen können, mögliche systematische Querverbindungen entdek-
ken. Gewiß hat Or 1mM französıschen Sprachraum eine Reihe VO  - Theologen vegeben,
deren Einfluß bis heute beachtlich geblieben ISt. 6S ber eıne Erneuerungsbewegung
gegeben hat 1194  — s1e Nouvelle theologie » der anders das bleibt gerade
auch nach diesem Buch eine oftene rage Neufeld, Dr

Ecclesıa 1us Festgabe für Audomar Scheuermann ZU Geburts-
Lag, dargebracht VO: seınen Freunden un Schülern. Hrsg. VO: arl Sıepen Joseph
Wetzel aul Wırth Gr. 80 (784 S München — Paderborn-— Wıen 1968, Schöningh.
A

Kirche un Recht In der gegenwärtigen Sıtuation, 1n der Kirchenrechtswissen-
schaft betrieben werden muÄfß, stehen iıcht ZuUuerst Detailfragen A Debatte, sondern
Existenz un Natur des Rechtes 1n der Kirche Eın gvewandeltes Selbstverständnis
der Kirche wıird Konsequenzen zeıtigen mussen tür das echt 1n der Kırche, erst

recht, wenn es nıcht als eine der Kirche 1Ur aufßere Größe, sondern als eine Grund-
funktion der Kirche verstanden werden oll

Wesen un Funktion des Kirchenrechts sind das "Ihema des grundlegenden Artikels
VO  - Heimerl, Das Kirchenrecht 1m Kirchenbild (1—24 Erfordert 1St nach
eiıne Orientierung Kırchenbild der rı W as jedoch nıiıcht die eintache UÜber-
nahme biblischer Rechtsinstitute bedeutet. Gültiger Madfßstab 1St allein die Dienlich-
keit der Rechtseinrichtungen für die „Hinbewegung der iın der Kirche versammelten
Gläubigen iıhrem Mittelpunkt Christus un: durch ıh: ZU Vater“ (8) Schon des-

zibt keinen Neuanfang eım biblischen Nu nkt. Zudem 1St die KircheIpiıchtlich Das bedeutet einer-als aus Menschen gebildete Gemeinschaft wesentlich SCS
se1ts, da{ß INa  [} iıhre Vergangenheit ıcht ungeschehen machen kann, andererseıts, daß
INa  z} s1e auch nıcht festhalten N Die Notwendigkeıt des Rechts selbst esteht
außer Zweiftel. Als menschliche Gemeinschaft bedarf dıe Kırche der Gemeinschafts-
ordnung, damit der sichtbaren Autorität un: des Rechts 'Ihemen, die VOT der
Neugestaltung des Rechts eıner eingehenden Prüfung bedürfen, sind VOrTr allem diese:
dıe Kirche als Gemeinschaft der gemeınsam im Geist Berutenen und Verantwort-
lichen: die dynamische Oftenheit der Kirche auf die JN enschheıt; Volkskirche
un Freiwilligkeitskirche; die geisterfüllte Kirche und das kirchliche Recht Konse-
quenzen für die Abfassung des Rechts ergeben sich AuUS der Stellung des Rechts 1n
der cakramentalen Struktur der Kirche „Das Kirchenrecht 1st wahres echt un: MU:
als solches ftormuliert seiın“ (23) 99  Is ‚Juristisches‘ echt so]] das Kirchenrecht ber
auch seine CNSC Verbindung mi1it dem gnadenhaft-göttlichen Element der Kirche durch-
scheinen lassen“ CZ Das bedeutet ber keinen Verzicht aut die rechtliche Form.
Es geht vielmehr darum, mit den Methoden des Rechts den besonderen Geıist des
Kirchenrechts anzusagen.,. Dieser Überblick ber die aktuelle Problematik 1st nicht
erschöpfend, und die ansatzweıse gegebenen Antworten lassen noch Fragen offen,
vielleicht auch Korrekturen Entscheidend 1st jedoch, daß grundlegende Fragen
überhaupt als Fragen gyesehen wurden. Den VO:  o herausgestellten Grundsatz
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die Rechtsmäßigkeit der kirchlichen Ordnung bemißt sich der Dienlichkeit dieser
Ordnung erarbeıtet auch Dettlo f} 1in seinem Beıtrag: Der Ordogedanke 1im
Kırchenverständnis Bonaventuras (25—55)Verfassungsrecht. Grundfragen des Verfassungsrechts behandeln Mörsdorf,Das eine 'olk Gottes un dıie Teilhabe der Laıen der Sendung der Kirche (99—-119un Kaiıser, Aussagen des Zweıten Vatıkanıiıschen Konzıils ber die Kırchenglieschaft-Die Frage der Gliedschaft War n1ıe ausdrückliches "Ihema des Kon-
zıls, doch iSt eine gegenüber trüheren Stellungnahmen differenziertere Aussagediesem Problem ohne weıteres erkennbar: Kırchengliedschaft kann sıch „1N mehreren
Schichten un 1in verschiedener Dichte“ verwirklıiıchen. Die recht interessanten
kırchenrechtlichen Konsequenzen kommen 1m Artikel VO  — Kaiser nıcht zur Sprache.Dıie Teilhabe der Laien der Sendung der Kırche 1St einem ernsten Problem
geworden, ıcht L1LUX: 1n ihrer rechtlichen Gestaltung, sondern zunächst als theologi-sches Problem. Fragen, die dringend einer Klärung bedürfen, sind die Einheit des
Volkes Gottes un die Einheit der Sendung in der Kiırche un die Je spezifische Uun!:
unvertauschbare Art der Teiılhabe der Sendung der Kirche Von gyrundle enden
Aussagen diesen Fragen her meınt Mörsdort Rıchtlinien un:! Entwürfe ur die
Neuordnung des Laienapostolates kritisieren müussen: die Richtlinien der Deut-
schen Bıschofskonferenz V his 1967; die Mustersatzungen des Zentral-
komitees der deutschen Katholiken für die dte des Lai:enapostolates un die Grund-
ordnung des Biıstums Lıim UTE In mancher Hinsicht hat die Teilhabe der Laien

der Sendung der Kirche schon rechtliche Gestalt ANgSCHNOMMEN. Socha, Grund-
legung vVon Beispruchsrechten der Laijen durch das IL Vatıkanıiısche KonzıilSerarbeitet die theologischen und soziologischen Grundlagen für eiıne Teilhabe 1in der
rechtlichen Form des Beispruchsrechtes un die Grundlegung einzelner Beispruchs-rechte durch das Konzıil. Dabei sınd auch solche ZENANNT, „die nıcht unmittel-
bar ausüb- un durchsetzbar sind, auf deren gesetzliche Konkretisierung un Nor-
mierung ber die Laıen einen 1im Wesensverständnis der Kirche begründeten un VO:
höchsten Gesetzgeber anerkannten Rechtsanspruch haben“ 367)Verschiedene rechtliche Bestimmungen des E 1T haben schon Jjetzt bedeutende Neu-
CrTUNSCH erfahren, das Inkardinationsrecht. Grundlegend für die Änderung Wr
das Verständnis der Weihe als Weihe umfassender Heilssendung. Das tührte 1im
rechtlichen Bereich einer yrößeren Verftügbarkeit der Priester tür die Aufgabender Gesamtkirche und anderer Teilkirchen. Mıt den theologischen Präiämissen un den
Einzelbestimmungen der Neuordnung des Inkardinationsrechts betfaßt siıch Schmitz,
Fragen des Inkardinationsrechtes (137-152). Der Beıitrag VO Schmaus, EınigeBemerkungen dem Konzilsdekret ber Dienst un!| Leben der Priester a  >enthält 1L1LUTE kurze Anmerkungen den beiden etzten Abschnitten des dritten Kapı-tels des Konzilsdekretes ber Dienst un Leben der Priester. Völlig echt
wurde gyeschaffen durch das Motuproprio Papst Pauls VI ber den eigenständigenDiakonat, dessen rechtliche Normen eingehend VO  - Weoeier kommentiert werden
(Das Motuproprio Papst Pauls VI VO 18 1967 ber den eigenständigen Dıa-
konat 1in rechtlicher Sicht 1167207 |). Neue Aktualıtät haben die Diözesansynoden
CnNn. Ihre rechtlichen Normen sind noch immer die des GIieG. die jedoch hin-
sichtlich der Aufgabe der Synode, der Repräsentanz aut der Synode, der Vollmacht
der Synode un: 1mM Hınblick auf neugeschaffene diözesane Urgane einer dringendenPrüfung bedürfen. Trotz der geringen Bedeutung, die die Synoden bislang hatten,hält N Heinemann für möglıch, da{fß eine erneuerte Synode VO den Priester- un
Seelsorgeräten her für die Seelsorge noch Bedeutung haben könnte (Zur Reform der
Dıiözesansynode. Eıne kritische Überlegung den 356362 CI [209-2231).Von geschichtlichem Interesse sind die Arbeiten Von Stoffers, Dıie Neuorganisationder 1Ö0zese Hıldesheim in den JahrenF Eın Beıtrag ZUr Ver ASSuns der
deutschen Diasporadiözesen i  » und Pfab, Dıie rechtliche Stellung der rchi-
diakone VO: Gars (57—78)

Ordensrecht. Den Orden 1st die Auft 1Abe gestellt, iıhre Konstitutionen heutigenErfordernissen AaNnNZzZuUpassenN. Daraus erwaäa. die Notwendigkeit, das Leitbild einer
Gemeinschaft, das War weithin durch das besondere rbe einer Gemeinschaft be-
stiımmt ISt, jedoch einem wesentliıchen 'eıl Aaus dem für jedes Ordensleben verbind-
lichen Untergrund erhoben werden mu{fß, in den rıft bekommen. Fehringer,Überlegungen ZU Leitbild klösterlichen Lebens —  > konfrontiert das bisherige
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allgemeine Leitbild mit den 1n Konzilsdokumenten enthaltenen Ansätzen einem

Leitbild. Den entscheidenden Neuansatz sieht 1n Aussagen, die das Ordens-
leben als Nachfolge Christi bestimmen. Das Leitbild könnte urz umschrieben
werden: „Das Kloster ıst eiırne Bruderschafl ın der ENSETEN Nachfolge Christı
Dıie Nachfolge im CENSCICHN 1inn wirkt siıch konkret 1m ausschließlichen Leben un
Dienst 1n der Kirche un für die Kirche ZAUS  “ Es bleibt fraglıch, ob eın
Leitbild einfach, hne kritische 1stanz den Konzilsdokumenten un hne
Reflexion auf die heutige Situation der Kirche un: der Menschen werden
kann, Ww1e 65 1er bei geschieht. Andere Beıträge Z.U) Ordensrecht behandeln

raktische Fragen: Klausur, Versorgung der Ordensleute und, 1n einem geschicht-
chen UÜberblick, die Zusammenarbeit den Ordensleuten: I. Fürer, Reform

einıger Tertiariınnenhäuser in der nachtridentinischen eit d  9 Ph Hofmeister,
Dıie Nonnenklausur heute (311—321); Hegemann, Die Kranken- un: Altersver-
SOTSUNg der Ordensleute Kn  , Sıepen: Die Konferenzen Höherer Ordens-
obern der Priester- und Brüderordensverbände 1n Deutschlandl Für
Mönchsklöster 1St die Frage nach ıhrem rechtlichen Status ktuell geworden. Ursprüng-
lıch Laienverbände, zählen s1e heute den Klerikerverbänden. Na: Wunsch der
bte der benediktinischen Konföderation sollen sıie 1n Zukunft weder als klerikal
noch als laikal gelten, da diese Unterscheidung dem Wesen des Mönchtums ıcht eNt-
SPI«C Dammertz, Priester un: La1ien 1in den Mönchsklöstern nach dem 11 Vatı-
kanischen Konzıl ja  > versucht 1n un! Problematik dieser Bıtte erhellen,
ausgehend VO  3 den Bestimmungen des c den Weısungen des Konzils un den
nachkonziliaren Weısungen des Heıiligen Stuhles.

Sachenrecht. Die Vorliebe der Kanonistik für das Eherecht 1St deutlich spürbar.
Dabei nımmt die Darstellung der Judikatur der Sacra Romana Rota einen breiten
Raum ein: Heıintz, Dıie funktionelle Impotenz des Mannes 1n der kirchlichen Judi-
katur» Strigl, Die materiell-rechtlichen Eigentümlichkeiten des Ehr-
furchtszwanges» Mosiek, Dıie Aufhebung der ehelıchen Gemeinschaft 1n
der Judikatur der Sacra Romana Rota 7-546). Eıne kritische Stellungnahme mI1t
Vorschlägen für ıne mögliche gesetzliche Regelung versucht lediglich Weigand,
Die Potestativbedingung in der Rechtsprechung der Rota (467—490). Dıie The-
matık der weıteren Beıträge ZuUuU Eherecht 1St we1it estreut: Ziıvilehe, Eheschlie-
Bungstorm, Auflösung VO  w Naturehen, Mischehen: Gamber, Die Konkordatsehe
ın Italıen, Merzbacher, Die Eheschliefßung durch Stellvertreter nach
altem un geltendem kanonis  em echt» Rouco Varela, Die ekkle-
siologische Bedeutung der Eheschließungstorm (  d Rouco Varela geht die
Frage ıcht systematısch an; befaßt sich mMI1t dem „Beitrag Rudol Sohms der
theologischen Dıiıskussion 1n der preußischen Landeskirche nach Eın ührung der oblı-
gatorischen Zivilehe“ Molitor, Dıie Auflösung VO  - Naturehen durch
päpstlichen Gnadenakt e  > zeıgt den Entwicklungsprozeifß der Auflösung VO  3
Naturehen durch päpstlichen Gnadenakt un: analysiert die auf seıten der Partner
notwendigen Voraussetzungen und die inhaltliche Bestimmung des tavor fidei Die
rechtliche Ordnung der Mischehe bleibt weıterhıin diskutiert. Primetshofer, Pro-
bleme e1ines ökumenis  en Mischehenrechts S  , hält die generelle Aufhebung
der Formpflicht VOL allem Aaus Öökumenischen un pastoralen Gründen nıcht für rich-
t1g, wohl ber eine 1mM Einzeltall gewährte Diıspens. Was die religıöse Erziehung der
Kinder betrifit, geht wenıger aut die inhaltliche Bestimmung der Verpflichtung un:
deren rechtliche Siıcherstellung eın als vielmehr auf das Junktim zwischen der Forde-
rung göttlichen Rechts der katholischen Erziehung der Kinder und der Formpflicht
ZuUuUr Gültigkeit der

Fischer, Jurisdiktion un: Approbation ZU. Beichthören 9  , bemüht
S1' eine Klärung des Verhältnisses VOon Approbation und Jurisdiktion 1n (36-
schichte und nach dem eltenden echt Vorgeschichte, Phasen und Gründe für die
Aufhebung des kirchli; Bücherverbotes untersucht May, Die Aufhebung der
kirchlichen BücherverboteP,

Prozeßrecht. Im Zuge der Neufassung des kirchlichen Rechts bedarf es vor allem
eıner Erarbeitung der Grundlagen der Verfahrensordnung. nsatze dazu, wenn
recht vorsichtig, bietet Eisenhofer, Die glaubensmäßigen und sittlichen Grund-
lagen der kirchlichen Verfahrensordnung 1n Ehesachen 7358 Eın ahnliches
Anliegen verfolgt Wıirth, Die Auswirkungen der Konzilserlasse auf die kirchliche
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Rechtsprechung 1n Ehesachen Betremdend wiırkt CD, WEeNnNn den Konsequen-
ZCN, die sıch AuUus bestimmten Meınungen für die kirchliche Rechtsprechung ergebenkönnten, VO'  e eine zroße Bedeutung 1n der Argumentatıion beigemessen wird Eine
Eherechtsordnung un erst recht eiıne theologische Aussage ber die Ehe können
nicht, wenı1gstens nıcht 1n einem solchen Ausmadfß, ihrer Wırkung tür die Recht-
sprechung werden. Das ware eine SENAUC Verkehrung der Maißstäbe. Dıie
geltende Eheprozefßordnun aßt viele Fragen offen, die Frage, „Wl1ieWeılt c5 ZUT
Nichtigkeit eines Urteils fü M, weıl einer Parte1 ihr echt auf ungekürzte Verteidi-
gungsmöglıchkeit beschnitten worden“ 1St. Flatten,; Zur Urteilsnichtigkeit 1mM
kirchlichen Eheprozeiß Verkürzung des Verteidigungsrechtes d  > VOI-
sucht einem konkreten Fall diese Frage einer Klärung näherzubringen. Eın etzter
Beitrag zu: Eheprozefßrecht betafßt sich nach kurzen Verweıisen auf das römische
echt un: das Ite Kirchenrecht mit der contumacıa 1mM kirchlichen Eheprozef:Straub, Dıiıe Contumacıa 1mM kiırchlichen Eheprozefß Nur Wel Beıträgegreifen Probleme des allgemeinen Prozeßrechts auf. Das Problem der Rechtskraft-
wirkung des Urteils eines kırchlichen Gerichts 1im staatlichen Bereich un umgekehrt1St in der heutigen Kanonistik kaum beachtet. Im Anschlufß einen Rechtstfall Ver-
gleicht Ewers, Hat das Urteil eines Zivilgerichts auch Rechtskraftwirkung 1mM
kirchlichen Rechtsbereich und umgekehrt? d  » die Rechtskraftlehren des tran-
zösıschen un italienischen Zivilrechts, der deutschen Zivilprozeßordnung, des Dekre-
talenrechts und . der Rechts rechung der Sacra Romana Rota. Von unmittelbar
praktischer Bedeutung 1St 1e Untersuchung VO  3 Uhrmann, Die Bewertung VO  -
Gutachten 1mM kanonischen Prozeß SE An Hand VO  n} Entscheidungen der
Rota erarbeitet Prinzıpien für eiıne Würdigung VO Gutachten, deren achliche
Beurteilung sich der Kompetenz des Rıchters entzieht. Wıe schon DESAaART wurde,tührte das Neuverständnis des priesterlichen Dienstes einer größeren Mobilität
des Klerus. Walf, Die Amtsenthebung des Pfarrers nach dem geltenden echt
E  9 dürfte ıcht Sanz unrecht haben, WECNN meınt, da{f die eue Rechtslagedie Nachteıiıle eines starken Zentralismus und Dirıgismus ı1n der Seelsorge mit sıch
bringen könnte.

Strafrecht. Dreı Beıiträge sınd dem kirchlichne Strafrecht gewidmet. Von Be-
deutung für die herrschende Diskussion 15t VOT der Beıtrag VO  — Lö MAaNN,
Die Retorm der Struktur des kirchlichen Strafrechts — Weinziterl, ırch-
liıche Straten 1m Dekret Gratıians B  ’ stellt lediglich die Strafbestimmungen,die sıch vers  jiedenen Stellen des Dekrets finden,. Dor ett, Zw1-
schen Syllabus und Canon 2214 Z  ’ bietet einen geschichtlichen Rückblick
ber die Diskussion die 1n 2214 ausgesprochene Vollmacht der Kıirche, ıcht
NUur geistliche, sondern auch zeıtliche Strafen verhängen können. Löbmann ckiz-
Zziert die Entwicklung der Straidisziplin VO Neuen Testament bis ZU ”I6 un
kommt dem Ergebnis, daß das Stratrecht 1n seiner bısherigen Struktur als reines
Strafrecht gygeändert un! durch eine Bußdisziplin erganzt werden muß, die gleich-zeıit1g eine entsprechende Retorm der Beichtdisziplin ordert.

Kirche und Staat. Eıne Neuorientierung der Kırche bedeutet notwendiıg eın
Neubedenken des Verhältnisses VO:  3 Kirche und Staat, der klassischen Probleme der
rechtlich-institutionellen Zuordnung und Abgrenzung VO  3 Kirche un Staat, ıne
Überprüfung der überkommenen staatskirchenrechtlichen Posıtionen. Aktuelle As-
pekte dieser Problematik tür die Bundesrepublik Deutschland zeıgt Mikat auf
(Gegenwartsaspekte 1mM Verhältnis VO:!  3 Kırche un: Staat 1n der BundesrepublikDeutschland 79—-97]). Informationen ber CU«C staatlıche Gesetzgebun die die-
SCH Fragenkreis betreffen, bringen Holböck, Die Hochschulreform sterreich
—7  > un Lederer, Der Religionsunterricht 1mM bayrıschen Schulrecht (745bis 768)

In der gegenwärtigen Siıtuation der Kirchenrechtswissenscha ft 1St das geringe Inter-
sse grundlegenden Fragen, das sich 1n dieser Festschrift ze1gt, überraschend. Be1i-
trage, die sich mi1ıt dem echt befassen, beschränken sıch zumeist auf ıne Kom-
mentierung der rechtlichen Normen. Es g1 DU wenıg Versuche, das echt
überdenken un: Wege für eine rechtliche Neugestaltung, die der heutigen Wirklich-
keit angepaßt 1St, aufzuzeigen. Das 1er Gebotene bleibt hinter den Erwartungenzurück, die der anspruchsvolle Titel der Festschrift erwecken könnte.

Völler, M. S
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